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Beratungsfolge 

 
15.03.2016 Stadtrat nicht öffentlich 
 
 
Antrag 

 
Der Stadtrat beschließt die die Einrichtung einer schulvorbereitenden Einrichtung (im Folgenden SVE 
genannt) in Form einer Gruppe für ca. zehn Kinder bis auf weiteres in den Räumen der Grundschule 
Süd, möglichst schon ab dem Schuljahr 2016/2017. Die SVE soll organisatorisch und disziplinarisch an 
das Sonderpädagogische Förderzentrum Germering (Eugen-Papst-Schule, im Folgenden kurz E-P-S 
genannt) angeschlossen sein. Die Lehrkräfte für die Außenstelle in Puchheim werden von der E-P-S 
gestellt, Sachaufwandsträger ist die Stadt Puchheim. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Der Antrag der Fraktionen wird von der Verwaltung grundsätzlich begrüßt. Er liegt in der Zielrichtung der 
vom Stadtrat diskutierten und verabschiedeten Eckpunkte der Weiterentwicklung sozialer Infrastruktur, 
wonach Kinder mit besonderem Förderbedarf soweit wie möglich auch in Puchheim geeignete Einrich-
tungen für die Bildung und Betreuung vorfinden sollen.  
 
Die schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) sind Einrichtungen nach dem Bayerischen Erziehungs- 
und Unterrichtsgesetz (Art. 22 BayEUG), die Förderzentren angeschlossen sind. Sie verstehen sich als 
Bindeglied zwischen Kindergarten und Schule und nehmen noch nicht schulpflichtige Kinder auf, die zur 
Entwicklung ihrer Fähigkeiten auch im Hinblick auf die Schulfähigkeit der sonderpädagogischen Förde-
rung bedürfen. Der Besuch ist kostenfrei. Sachaufwandsträger ist der Landkreis.  
 
Die Rektorin der Eugen-Papst-Schule hält die Idee, eine Vorschulaußenklasse in Puchheim einzurich-
ten, für grundsätzlich überlegenswert. Platzprobleme bestünden in Germering allerdings nicht, so dass 
eine Auslagerung nicht erforderlich sei. Eine Gruppe (mindestens 10 Kinder) mit Personal auszulagern 
würde jedoch auch bedeuten, dass eine Heilpädagogin das SVE-Team und die Eugen-Papst-Schule 
verlassen müsse.  
 
Die Verwaltung weist noch auf folgende Umstände hin: 
 

 Die Schulreife-Feststellungen beginnen erst im April. Nach einer Umfrage in den Kindertagesstätten 
mit Integrationsgruppen würden in Puchheim voraussichtlich mindestens zehn Kinder die Aufnah-
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mevoraussetzungen der SVE erfüllen. Ob die Eltern ihre Kinder auch dort anmelden würden und 
wie ggf. die Kinder den obligatorische Einstufungstest absolvieren, ist freilich nicht vorherzusagen.  

 Die Auslagerung setzt eine Zustimmung des Landkreises als Sachaufwandsträger voraus. Auch die 
Regierung von Oberbayern als Schulaufsichtsbehörde müsste zustimmen.    

 Die Räume, die die Schule Süd hier vorsieht, müssen geeignet sein. Die Anforderungen scheinen 
eher nicht hoch zu sein (Klassenzimmer, Gruppenraum, Möblierung), aber der räumliche Engpass 
in der Schule Süd (Ganztagsklassen, Ü-Klassen, Ganztags-Ü-Klasse) ist absehbar. Völlig offen ist, 
ob die Stadt vom Landkreis eine Miete für die Räumlichkeiten verlangen muss/soll. 

 Die Vertretung bei Ausfall der pädagogischen Fachkraft muss sichergestellt sein. Ob hier Leh-
rer/innen der Grundschule einspringen dürfen/können, muss noch geklärt werden. 

 Für den Mittag und Nachmittag (nach 11.20 Uhr bzw. 13.00 Uhr) ist erfahrungsgemäß bei den meis-
ten Kindern eine qualifizierte Anschlussbetreuung erforderlich. Die Inanspruchnahme des Horts 
führte letztlich zu einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Hortplätze, weil ein sog. Integra-
tionskind auf drei Regelplätze angerechnet wird und eine Ausweitung des Horts schon an Räumen 
scheitert. Eine bloße Mittagsbetreuung reicht nicht, es müsste eine Fachkraft eingesetzt werden mit 
den entsprechend hohen Kosten, die vermutlich nur teilweise auf die Eltern umgelegt werden kön-
nen. 

 Es sind für 2016 keine Haushaltsmittel veranschlagt. Die Höhe der benötigten Mittel kann derzeit 
nicht seriös beziffert werden. 

 
Insgesamt erscheinen noch zu viele Fragen offen, als dass diese Idee schon zum Schuljahr 2016/17 
umgesetzt werden kann. Vor allem eine adäquate nachschulische Betreuung kann nicht sichergestellt 
werden. Die Verwaltung schlägt vor, die notwendigen Gespräche ohne Zeitdruck zu führen. Ab dem 
Schuljahr 2017/18 dürfte hinsichtlich der Raumsituation durch die Inbetriebnahme des Erweiterungs-
baus am Gernerplatz etwas Entspannung eintreten.          
 
Es war in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, alle im Antrag erbetenen Informa-
tionen vorab schriftlich zur Verfügung zu stellen. Der aktuelle Sachstand wird zur Sitzung mündlich vor-
getragen.   
 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales Freigabe: 

Bearbeiter/in: Herr Tönjes 
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